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(4) Der Minister der Justiz ist berechtigt, an den 
Sitzungen des Plenums teilzunehmen.

§ 67
Zuständigkeit des Plenums

(1) Will ein Senat des Obersten Gerichts bei der 
Entscheidung einer grundsätzlichen Rechtsfrage von der 
ihm bekannten Entscheidung eines anderen Senats oder 
des Plenums abweichen, so hat er die Rechtsfrage dem 
Plenum des Obersten Gerichts zur Entscheidung vor
zulegen.

(2) Das Plenum ist ferner zuständig für die Verhand
lung und Entscheidung über den Antrag auf Kassation 
einer Entscheidung des Obersten Gerichts. Die am Er
laß der angefochtenen Entscheidung beteiligten Richter 
stimmen bei der Entscheidung des Plenums nicht mit.

§ 68
Erlaß von Richtlinien

Im Interesse der einheitlichen Anwendung und Aus
legung der Gesetze durch die Gerichte kann auf An
trag des Präsidenten des Obersten Gerichts, des Gene
ralstaatsanwalts oder des Ministers der Justiz das 
Plenum des Obersten Gerichts im Zusammenhang mit 
einer Entscheidung Richtlinien mit bindender Wirkung 
für alle Gerichte erlassen.

§ 69 
Rechtsgutachten

Der Ministerrat kann von dem Obersten Gericht 
Rechtsgutachten anfordern.

Vierter Abschnitt 
Geschäftsstellen und Gerichtsvollzieher

§ 70
Aufgaben der Geschäftsstellen

(1) Jedes Gericht hat zur Vorbereitung und Durch
führung der richterlichen Entscheidungen eine oder 
mehrere Geschäftsstellen.

(2) Die Geschäftsstelle wird von einem Sekretär ge
leitet, dem die erforderliche Zahl von Schriftführern 
und sonstigen Hilfskräften beigegeben wird.

§ 71
Gerichtsvollzieher

Bei jedem Kreisgericht wird mindestens ein Gerichts
vollzieher angestellt; seine Aufgabe ist die Durchfüh
rung von Vollstreckungen, Zustellungen und sonstigen 
Verrichtungen nach Maßgabe der Verfahrensgesetze.

V i e r t e s  K a p i t e l
Persönlicher Geltungsbereich der Rechtsprechung

§ 72
Diplomatische Vertretungen

(1) Die Rechtsprechung der Gerichte erstreckt sich 
nicht auf die Leiter und Mitglieder der bei der Deut
schen Demokratischen Republik beglaubigten diploma
tischen Vertretungen und auf andere Personen, die nach 
den allgemein anerkannten Regeln des Völkerrechts 
oder nach einem Staatsvertrag der Rechtsprechung der 
deutschen Gerichte nicht unterstehen.

(2) Das gleiche gilt für die den Hausstand teilenden 
Familienmitglieder der im Abs. 1 bezeichneten Per
sonen.

§ 73 
Konsuln

Die in der Deutschen Demokratischen Republik täti
gen Konsuln fremder Staaten unterstehen der Recht
sprechung der Gerichte der Deutschen Demokratischen 
Republik, sofern nicht durch Staatsvertrag anderweitige 
Bestimmungen getroffen sind.

F ü n f t e s  K a p i t e l  
Gerichtssprache

§ 74
(1) Die Gerichtssprache ist deutsch.
(2) Personen, die der deutschen Sprache nicht mächtig 

sind, können sich ihrer Muttersprache bedienen.

§ 75
Sorben haben in den Heimatkreisen der sorbischen 

Bevölkerung das Recht, die sorbische Sprache zu ge
brauchen, auch wenn sie der deutschen Sprache mächtig 
sind. In diesem Falle kann in sorbischer Sprache ver
handelt werden; Das Protokoll ist in die deutsche 
Sprache zu übertragen.

S e c h s t e s  K a p i t e l  
Rechtshilfe

§ 76
(1) Die Gerichte haben sich gegenseitig sowie der 

Staatsanwaltschaft in Straf- und Zivilsachen Rechts
und Vollstreckungshilfe zu leisten.

(2) Ein Gericht darf Amtshandlungen außerhalb 
seines Bereiches ohne Zustimmung des zuständigen 
Kreisgerichts nur vornehmen, wenn Gefahr im Verzüge 
ist. In diesem Falle ist dem zuständigen Kreisgericht 
Anzeige zu machen.

§ 77
Rechtshilfeersuchen

(1) Das Ersuchen um Rechtshilfe ist an das Kreis
gericht zu richten, in dessen Bereich die Amtshand
lung vorgenommen werden soll.

(2) Das Ersuchen darf nur abgelehnt werden, wenn 
das ersuchte Gericht örtlich unzuständig oder die vor
zunehmende Handlung unzulässig oder der Gegenstand 
des Ersuchens nicht hinreichend bestimmt ist. Das Er
suchen eines im Instanzenzuge Vorgesetzten Gerichts 
darf nicht wegen örtlicher Unzuständigkeit abgelehnt 
werden.

§ 78 
Ablehnung

Wird das Ersuchen abgelehnt, so entscheidet das Be
zirksgericht, zu dessen Bezirk das ersuchte Gericht 
gehört. Seine Entscheidung ist endgültig.

S i e b e n t e s  K a p i t e l  
Schlußbestimmungen

§ 79
Durchführungsbestimmungen

Durchführungsbestimmungen erläßt der Minister der 
Justiz.

§ 80 
Inkrafttreten

Die vorliegende Fassung des Gerichtsverfassungs
gesetzes tritt am 1. November 1959 in Kraft.
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